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Aktuell

Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge ab 2009
Passen Sie Ihre Finanzplanung rechtzeitig an

Ab 2009 wird die Besteuerung der Erträge aus Kapitalanlagen neu geregelt. Kapitalerträge
werden dann mit einem einheitlichen Steuersatz von 25 Prozent Abgeltungsteuer erfasst.
Diesem abgesenkten Steuersatz steht eine erheblich verbreiterte Bemessungsgrundlage
gegenüber. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren werden ab 1. Januar 2009 ohne
Berücksichtigung einer Veräußerungsfrist steuerpflichtig.  
Damit Sie sich rechtzeitig auf die Neuregelung einstellen können, enthält diese Ausgabe von
VR Aktuell die erforderlichen Informationen über die Auswirkungen der neuen Steuer auf die
verschiedenen Formen der Kapitalanlage. Zahlreiche Übergangsvorschriften ermöglichen eine
steueroptimierte Anpassung von Kapitalanlagen bis zum Inkrafttreten der neuen Steuer im
Kalenderjahr 2009.
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Was ist die Abgeltungsteuer?

Deutschland folgt mit der Einfüh-

rung einer Abgeltungsteuer ab 2009

dem europäischen Trend, private Ka-

pitalerträge direkt bei der Auszah-

lung endgültig zu besteuern. Bereits

17 von 25 EU-Mitgliedsstaaten prak-

tizieren heute schon eine Abgeltung-

steuer. Die neue Abgeltungsteuer

wird in Deutschland durch einen Ab-

zug in Höhe von 25 Prozent Kapital-

ertragsteuer (KapSt) erhoben. Hinzu

kommen Solidaritätszuschlag (SolZ)

von 5,5 Prozent der KapSt und gege-

benenfalls die Kirchensteuer. Eine

Veranlagung zur Einkommensteuer

ist nur noch erforderlich, wenn der

persönliche Steuersatz niedriger ist

als 25 Prozent. 

Wann muss Abgeltungsteuer
bezahlt werden?

Diese Kapitalanlagen werden von

der KapSt erfasst:

� Zinsen,

� Dividenden mit dem vollen Be-

trag, das sog. Halbeinkünftever-

fahren entfällt, 

� Erträge aus Anteilen an Invest-

mentfonds, 

� Erträge aus der Veräußerung und

Einlösung von Wertpapieren (un-

ter anderem Aktien, Schuldver-

schreibungen, Zertifikate), 

� Erträge aus Termingeschäften, 

� Stillhalterprämien sowie

� Erträge aus Genussrechten.

Bei folgenden Anlagen ändert sich

die Besteuerung gegenüber heute

dagegen nicht:

� Immobilien: Der Verkauf von

Grundstücken ist auch künftig

außerhalb der zehnjährigen Hal-

tefrist steuerfrei.

� Bewegliche Gegenstände, bei-

spielsweise Edelmetalle und

Kunstgegenstände: Die Veräuße-

rung bleibt weiterhin nach Ab-

lauf eines Jahres steuerfrei. 

� Private Rentenversicherungen so-

wie die gesetzlich geförderten

Altersvorsorgeprodukte (wie

Riester- oder Rürup-Renten): Die-

se privaten Renten müssen bei

der Auszahlung mit dem Ertrags-

anteil bzw. soweit sie staatlich

gefördert wurden der gesamte

Auszahlungsbetrag zum persön-

lichen Steuersatz versteuert

werden (nachgelagerte Besteue-

rung).

Die Abgeltungsteuer wird wie die

heutige KapSt vom Schuldner der

Kapitalerträge (zum Beispiel AG,

GmbH, eG) oder der auszahlenden

Stelle – in der Regel das Kreditinsti-

tut – erhoben. Neu ist, dass auch

ausländische Dividenden von der in-

ländischen Bank mit KapSt belastet

werden. 

Diese Kapitalerträge müssen
auch künftig in der Steuer-
erklärung angegeben werden

Nicht abgeltend besteuert werden

im Betriebsvermögen erzielte Ein-
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künfte aus Kapitalanlagen, die zu

den Einkünften aus Land- und Forst-

wirtschaft, Gewerbebetrieb oder

selbstständiger Tätigkeit gehören.

Das Gleiche gilt für die zu den Ein-

künften aus Vermietung und Ver-

pachtung rechnenden Erträge. Die

einbehaltene KapSt stellt hier eine

Vorauszahlung auf die persönliche

Einkommensteuer des Steuerpflich-

tigen dar. Darüber hinaus sind Zins-

erträge auch dann mit dem persön-

lichen Steuersatz zu versteuern,

wenn bei Gestaltungen trotz vor-

handener Eigenmittel Kredite auf-

genommen werden, um eine Ein-

kunftsquelle (wie eine fremd ver-

mietete Immobilie) zu finanzieren

und die Eigenmittel beim Kredit-

geber verzinslich angelegt werden

(sogenannte Back-to-Back-Finanzie-

rungen). Die Einzelheiten zur prak-

tischen Anwendung dieser Rege-

lung stehen noch nicht fest. Die

weitere Entwicklung im Jahr 2008

muss abgewartet werden. 

Eine Veranlagung beim Privatan-

leger ist zukünftig auch erforderlich,

wenn die Kapitalerträge auf einem

im Ausland geführten Konto/Depot

erzielt wurden oder aus einem pri-

vaten Darlehen stammen und daher

noch nicht dem KapSt-Abzug unter-

lagen.

Eine Veranlagung auf Antrag zum

Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent

kommt in Betracht, wenn die Verlust-

verrechnung beziehungsweise die

Anrechnung ausländischer Quellen-

steuer wegen verschiedener Bankver-

bindungen des Anlegers noch nicht

vollständig erfolgt ist. Liegt der per-

sönliche Steuersatz unter 25 Prozent,

kann der Anleger eine Besteuerung

aller Kapitalerträge zum persönlichen

Steuersatz beantragen. Die einbehal-

tene KapSt wird dann angerechnet.

Das Finanzamt prüft dabei im Rah-

men einer Günstigerprüfung, ob die

Veranlagung für den Anleger tat-

sächlich günstiger ist. 

Steuerausländer sind vom
Steuerabzug befreit

Personen, die in Deutschland weder

ihren Wohnsitz noch ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt haben, sind i. d. R.

vom Steuerabzug befreit. Ausnah-

men von dieser Steuerbefreiung

gelten für Dividenden, Erträge aus

Genussrechten und stillen Beteili-

gungen, wenn der Schuldner Wohn-

sitz, Geschäftsleitung oder Sitz im

Inland hat oder die Auszahlung

„über die Tafel“ (Bargeschäft am

Schalter) erfolgt. 

Werbungskosten spielen 
keine Rolle mehr

An die Stelle des Sparer-Freibetra-

ges tritt ein Werbungskosten-

Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro

bei Alleinstehenden und 1.602 Euro

bei zusammen veranlagten Ehegat-

ten. Dieser deckt alle dem Anleger

während eines Jahres im Zusam-

menhang mit der Kapitalanlage ent-

stehenden Werbungskosten ab. Da-

rüber hinausgehende Aufwendun-

gen werden auch im Rahmen einer

Veranlagung nicht mehr berücksich-

tigt. Die bisher für private Veräuße-

rungsgewinne bestehende Freigren-

ze von 512 Euro entfällt für Kapital-

anlagen, die der Abgeltungsteuer

unterliegen.

Freistellungsauftrag und Nicht-
veranlagungsbescheinigung
bleiben erhalten

Privatanleger können auch künftig

einen „Freistellungsauftrag“ über

den Werbungskosten-Pauschbetrag

bis zu 801 Euro (1.602 Euro für Ver-

heiratete) bei ihrer Bank erteilen

oder eine Nichtveranlagungsbe-

scheinigung vorlegen, um den Steu-

erabzug zu vermeiden. Bei Gut-

schriften wird dann bis zur Höhe

des Freistellungsauftrages (bei

Nichtveranlagungsbescheinigungen

unbegrenzt) kein Steuerabzug vor-

genommen. Die bereits vor dem

1. Januar 2009 erteilten Freistel-

lungsaufträge oder eingereichten

Nichtveranlagungsbescheinigungen

bleiben weiterhin gültig. 

Höhe des Steuerabzugs

Bei Zinsen, Dividenden und Aus-

schüttungen von Investmentfonds

wird der Steuerabzug grundsätzlich

nach dem vollen Ertrag bemessen,

es sei denn, bestimmte Ertragsbe-

standteile – wie ausländische Miet-

erträge bei Immobilienfonds – wer-

den steuerfrei gestellt. 

Beispiel (ohne Berücksich-
tigung von Kirchensteuer):

Kapitalertrag 100,00 €

Abgeltungsteuer 25 % 25,00 €

SolZ (5,5 % v. 25 Euro) 1,38 €

Ertrag nach Steuern 73,62 €

Beispiel Aktienverkauf:

Veräußerungspreis 200,00 €

Veräußerungskosten ./. 5,00 €

Anschaffungskosten 

(Kaufkurs 

und Nebenkosten) ./. 105,00 €

Veräußerungsgewinn  90,00 €

Abgeltungsteuer 25 % 22,50 €

SolZ (5,5 % v. 22,50 Euro) 1,24 €

Gewinn nach Steuern 66,26 €

Bei der Veräußerung von Wert-

papieren wird die Abgeltungsteuer

wie folgt berechnet:

Bei der Einlösung eines Wertpapiers

bei Endfälligkeit tritt an die Stelle

des Veräußerungspreises der Einlö-

sungsbetrag. Bei einem Terminge-

schäft (z. B. Option) ergibt sich die
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über den Steuerabzug und eventuell

verbleibende Verluste werden bei

Bedarf von der Bank nach Ablauf des

Kalenderjahres in einer Steuerbe-

scheinigung ausgewiesen.

Kirchensteuer

Ist der Kunde Mitglied einer Religi-

onsgemeinschaft, fällt zusätzlich

zur KapSt auch Kirchensteuer an.

Teilt der Kunde der Bank seine

Kirchenmitgliedschaft mit, wird die

Kirchensteuer auf die Kapitalein-

künfte zusammen mit der KapSt

und dem SolZ abgeführt. Anderen-

falls wird die Kirchensteuer im Ver-

anlagungsverfahren erhoben. Vo-

raussichtlich ab dem Kalenderjahr

2011 wird die Kirchenmitgliedschaft

automatisch von der Bank berück-

sichtigt. 

Ab wann unterliegen die
Kapitalanlagen der neuen
Kapitalertragsteuer?

Regelmäßige Kapitalerträge unter-

liegen unabhängig von der Anlage-

form (Zinsen aus Sparkonten, Spar-

briefen, festverzinslichen oder varia-

blen Anleihen, Dividenden, Aus-

schüttungen von Investmentfonds)

ab 2009 der neuen KapSt. Maßge-

bend ist der Zahlungszeitpunkt (Fäl-

ligkeit) der Kapitalerträge. 

Die KapSt auf Veräußerungsgewin-

ne findet auf alle Wertpapiere An-

wendung, die vom Anleger ab dem

1. Januar 2009 neu erworben wer-

den (z. B. Anleihen, Aktien, Invest-

mentanteile). Für die vor diesem

Zeitpunkt angeschafften Wertpapie-

re bleibt es beim geltenden Recht.

Erträge aus einer Veräußerung sind

nur innerhalb der einjährigen Spe-

kulationsfrist, dann aber mit dem

persönlichen Steuersatz, steuer-

pflichtig. 

Wertpapiere, bei denen der Veräu-

ßerungserlös bereits heute dem

Veranlagung durch das Finanzamt

eine Verlustbescheinigung ausstellen

zu lassen. Anderenfalls wird der Ver-

lustsaldo von der Bank in das Folge-

jahr übertragen und erst mit den

künftigen Einnahmen des Kunden

verrechnet. 

Bei Verlusten aus Aktienverkäufen

gilt im Gegensatz zu allen anderen

Verlusten die Besonderheit, dass

diese nur mit Gewinnen aus Aktien-

verkäufen verrechnet werden dür-

fen. Deshalb werden bei den Ban-

ken ab 2009 anstelle des heutigen

Stückzinstopfes für jeden Depotin-

haber zwei Verlusttöpfe geführt: Ein

allgemeiner Verlusttopf und ein Ver-

lusttopf für Aktienverkäufe.

Verluste aus dem Verkauf von Wert-

papieren, die noch nach heutiger

Rechtslage innerhalb der einjährigen

Spekulationsfrist realisiert wurden 

– sogenannte Altverluste –, können

noch bis einschließlich 2013 im Rah-

men der Veranlagung steuerlich ge-

nutzt werden. Sie können dabei mit

Gewinnen aus der Veräußerung

oder Einlösung von Wertpapieren

und Erträgen aus Termingeschäften

verrechnet werden. Voraussetzung

hierfür ist allerdings, dass diese Alt-

verluste im Rahmen der Einkom-

mensteuerveranlagung festgestellt

wurden. Ab 2014 können die noch

nicht verrechneten Altverluste nur

noch mit den nicht der Abgeltung-

steuer unterfallenden Veräuße-

rungsgewinnen unter anderem aus

steuerpflichtigen Grundstücksver-

käufen verrechnet werden.

Steuerbescheinigung/ 
Jahresbescheinigung

Mit der Einführung der Abgeltung-

steuer entfällt die Jahresbescheini-

gung über Kapitalerträge und Veräu-

ßerungsgewinne aus Finanzanlagen.

Die notwendigen Informationen

Bemessungsgrundlage für die Ab-

geltungsteuer aus dem Unterschied

zwischen dem im Fälligkeitszeit-

punkt gezahlten Differenzausgleich

und den Aufwendungen für das

Termingeschäft.

Besonderheiten bei
Depotübertrag

Überträgt ein Kunde Wertpapiere

aus seinem Depotbestand auf das

Depot eines anderen Kunden und er-

folgt dieser Übertrag unentgeltlich

(schenkungsweise, z. B. Übertragung

vom Vater auf die Tochter), muss der

Kunde dies der Bank bei der Auf-

tragserteilung mitteilen. Die Bank

wird dann keine Abgeltungsteuer

einbehalten; sie ist dann allerdings

zugleich gesetzlich verpflichtet, die

Übertragung wegen der eventuell

anfallenden Schenkungsteuer dem

Finanzamt anzuzeigen. Erfolgt der

Depotübertrag nicht unentgeltlich

oder teilt der Kunde die Unentgelt-

lichkeit der Übertragung seiner Bank

nicht rechtzeitig mit, muss die Bank

Abgeltungsteuer nach einer soge-

nannten Ersatzbemessungsgrundla-

ge erheben. Diese richtet sich nach

dem Börsenkurs der übertragenen

Wertpapiere im Zeitpunkt der Über-

tragung abzüglich der Anschaffungs-

kosten.

Verluste mindern die
Abgeltungsteuer

Steuerlich von Bedeutung sind nicht

nur alle positiven Einnahmen, son-

dern auch sogenannte negative Ein-

nahmen – beispielsweise gezahlte

Stückzinsen beim Kauf von festver-

zinslichen Anleihen oder Verluste

aus dem Verkauf von Wertpapieren.

Diese werden von der Bank mit Er-

trägen verrechnet. Verbleibt am

Jahresende ein Verlust, hat der Kun-

de bis zum 15. Dezember des Jahres

die Wahl, sich von der Bank für die
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KapSt-Abzug unterliegt – soge-

nannte Finanzinnovationen wie Stu-

fenzinsanleihen, Zerobonds oder

Aktienanleihen –, gehen ebenfalls

wie laufende Erträge nahtlos in die

neue Besteuerung über. 

Eine Besonderheit besteht bei Zertifi-

katen, bei denen nach heutiger

Rechtslage steuerpflichtige Einkünfte

nur bei einer Veräußerung innerhalb

der einjährigen Spekulationsfrist an-

fallen. Diese Anlagen werden zukünf-

tig in die KapSt einbezogen, wenn sie

vom Anleger nach dem 14. März

2007 erworben und nach dem 30. Ju-

ni 2009 veräußert oder eingelöst

werden. Bei einer Veräußerung vor

diesem Zeitpunkt ist die heute noch

geltende Jahresfrist zu beachten.

Finanzplanung rechtzeitig
anpassen

Die Abgeltungsteuer bringt für

viele Kunden steuerliche Vorteile.

Zu berücksichtigen sind dabei die

persönliche Steuerlast aber auch

die Übergangsvorschriften. Im

Zweifel sollten Sie sich hierbei an

Ihren Anlageberater wenden. Ist

der künftige Abgeltungsteuersatz

niedriger als Ihr derzeitiger persön-

licher Steuersatz, sind Produkte mit

aufgeschobener Zinszahlung von

besonderem Interesse, bei denen

die zu versteuernden Erträge erst

ab 2009 zufließen (zum Beispiel

Nullkuponanleihen oder abgezinste

Sparanlagen).

Kontrolle durch die
Finanzverwaltung

Nach Einführung einer Abgeltung-

steuer ist eine Kontrolle der im In-

land erzielten Kapitalerträge grund-

sätzlich nicht mehr erforderlich. Des-

halb hat der Gesetzgeber auch die

Befugnis der Finanzbehörden zur

Nutzung des zentralen Kontenregis-

ters eingeschränkt. Der Kontenabruf

ist zukünftig zur Feststellung von

Kapitalerträgen, die beim Kreditin-

stitut oder bei der ausschüttenden

Kapitalgesellschaft endgültig mit

der Abgeltungsteuer besteuert

wurden, nicht mehr zulässig. Etwas

anderes gilt nur, wenn der Anleger

die Veranlagung wählt oder die Er-

träge kraft Gesetzes in die Veranla-

gung einbezogen werden. Sprechen

Sie Ihre Beraterin oder Ihren Berater

der Volksbank Raiffeisenbank auf

dieses Thema an!

Alle Anlagen bei einer Bank

Unterhält der Anleger sämtliche

Kapitalanlagen bei einer Bank, kann

diese in vollem Umfang mögliche

Verluste mit den Erträgen verrech-

nen, ausländische Quellensteuern

auf die anfallende Abgeltungsteuer

anrechnen sowie den erteilten Frei-

stellungsauftrag optimal anwenden.

Der Anleger vermeidet hierdurch

zusätzliche Arbeit durch eine ggf.

erforderliche Einkommensteuerver-

anlagung für die Kapitalerträge. 

Lassen Sie sich beraten

Diese Information dient nur einem

Überblick. Sie kann die persönliche

Beratung durch Finanzamt, Steuer-

berater oder Rechtsanwalt nicht er-

setzen.
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